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Düsseldorf, 29. Oktober 2014 
 

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes 

NRW für das Haushaltsjahr 2014 
Gesetzentwurf der Landesregierung – Drucksache 16/3800 
 
 
Stellungnahme der Landesarbeitsgemeinschaft kommunaler 

Frauenbüros/Gleichstellungsstellen NRW 
 

Als kommunale Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte beziehen wir 
uns in unserer Stellungnahme auf die Frage der Bedeutung von 
Geschlechterpolitik in Nordrhein-Westfalen. 
 
Vorab begrüßen wir die Tatsache, dass die Mittel im Einzelplan 15 –  
Emanzipation – im Verhältnis zum laufenden Haushaltsjahr, insbe-
sondere in Zeiten knapper Kassen, im Gesamtvolumen nicht gekürzt 
wurden. 
 
Im Koalitionsvertrag zwischen der SPD NRW und Bündnis 90/Die 
Grünen NRW 2012 – 2017 heißt es: „Mehr als die Hälfte der Bevö-
lkerung in NRW sind Frauen und Mädchen. Die neue Landesregierung 
wird sich in allen Politikfeldern für sie stark machen und geschlechts-
spezifische Benachteiligungen abbauen. Wir sind davon überzeugt, 
dass Geschlechtergerechtigkeit Chancen in allen gesellschaftlichen 
Bereichen schafft. Unser Ziel ist ein selbstbestimmtes und partner-
schaftliches Miteinander der Geschlechter in allen Lebensbereichen.“ 
 
Aus Sicht der LAG kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungs-
stellen stellt sich jedoch die Frage, mit welcher Priorität die Lan-
desregierung im fiskalischen Bereich die Umsetzung ihrer im 
Koalitionsvertrag fest-geschriebenen Frauenpolitik vorantreibt. 
 
Unterzieht man den Haushaltsentwurf des Ministeriums für Gesund-
heit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes NRW einer Prüfung, 
so ist festzustellen, dass das Budget der Abteilung Emanzipation 2,25 
% am Gesamtvolumen des Ministeriums ausmacht. 
Bezieht man ein, dass in anderen Ressorts ebenfalls frauen- und mäd-
chenpolitische Maßnahmen finanziell verortet sind, so bleibt die Tat-
sache bestehen, dass der Geschlechterpolitik durch die Landesregie-
rung doch eine nur sehr untergeordnete Rolle zugeschrieben wird, ob-
wohl mehr als 51 % der nordrhein-westfälischen Bevölkerung weiblich  
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ist. Weniger als 0,1 % des gesamten geplanten Haushaltsvolumens 
für das Jahr 2014 sind nach unseren Berechnungen ausdrücklich für 
Frauen und Mädchen vorgesehen und entsprechen in keiner Weise 
dem Verfassungsrang, den Frauen- und Mädchenpolitik ein-

nimmt. Zudem sollte sie auch im Sinne geschlechtersensiblen 

politischen Handelns Bildungs-, Innen-, Gesundheits-, Arbeits- 

markt-, Struktur- und Wirtschafts-, Jugend- und Sozialpolitik 

auch durch das Instrument fiskalischer Entscheidungen mitge-

stalten. 
 
Vor diesem Hintergrund erwarten wir, dass die Landesregierung ihr Ziel 
der Implementierung des Gender Mainstreaming Prinzips und des 
Gender Budgetings durch die Installierung einer Gender Stabsstelle in 
der Staatskanzlei jetzt endlich konkret aufnimmt und dafür im Haus-
haltsjahr 2014 Mittel zur Verfügung stellt. 

 
Für den Einzelplan 15 weisen wir beispielhaft daraufhin hin, dass -wie 
hinlänglich dargestellt und begründet - eine einzelfallunabhängige und  
an dem tatsächlichen Bedarf orientierte Finanzierung der Frauenhäuser 
sowie aller Frauen- und Mädchenberatungsstellen und Zufluchtsstätten 
bereitzustellen ist. Dazu gehört auch die Anbindung an die tatsächlichen 
wirtschaftlichen und tariflichen Entwicklungen. 

Wir sind außerdem der Auffassung, dass die eingestellten Mittel zur 
Um-setzung des Landesaktionsplans „Gewalt an Frauen und Mädchen“ 
nicht ausreichen, da der Ansatz gegenüber 2013 nicht erhöht wurde, in 
2014 aber mit den konkreten Maßnahmen begonnen werden soll. 

Wir halten es außerdem für zwingend notwendig, dass ausreichend 
Mittel zur Anonymen Spurensicherung nach sexualisierter Gewalt in den 
Haus-halt 2014 eingestellt werden, um damit das Funktionieren dieses 
notwendigen Hilfeinstrumentes auch zukünftig landesweit und flächen-
deckend zu gewährleisten. 
 

Im Übrigen unterstützen wir die Stellungnahmen der LAG Lesben in 
NRW e.V., des Netzwerkbüros Frauen und Mädchen mit Behinderung / 
chronischer Erkrankung NRW sowie der LAG autonomer Frauen-Notrufe 
NRW und der Freien Wohlfahrtspflege NRW. 
 
Das Fazit der LAG NRW zum diesjährigen Haushaltsentwurf: Auch dies-
mal stagniert die Finanzierung der Frauenpolitik auf einem Mindest- 
niveau, das zwar unverzichtbaren Einrichtungen und dem erreichten 
Standard das Überleben sichert, aber kaum dazu bei-tragen kann, 
Geschlechterdifferenzierung als handlungsleitendes Kriterium auch im 
Rahmen des Haushalts erkennbar zu machen. Auch die Chance, die 
Kommunen mit genderpolitischen strategischen Haushalts-Entscheidun-
gen in ihren Handlungsspielräumen in der Frauen- und Geschlechter-
politik zu motivieren und zu unterstützen, wird leider nicht genutzt. 
 
 

 
 
 


